
5. ersucht den Generalsekretär, alles Erfonlerliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Hi1fsmission der 
Vereinten Nationen in Ruanda so effizient und sparsam wie 
möglich verwaltet wird, und insbesondere die Spar-, Fmanz
und Effizienzsteigerunl!"maß!!Itbmen, die im Laufe der wie
deraufgenommenen achtundvieIZigsten Thgung, spätestens 
aber am 1. Mai 1994 gebilligt werden sollen, in vollem Um
fang durcbzutilhren und im Zusmnmenbang mit dem Haus
haltsvollzugsbericht ftJr diesen Zeitraum Ober die Durch
fObrung der genannten Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

6. fordert alle Mitg1iedstaaten nochdrUcklich ar4. alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge ftJr die 
Hilfsmission umgehend und vollstllndig entrichtet werden; 

7. stellt fest, daß sie erwartet, daß von ihr in Zukunft 
nicht mehr verlangt wird, Beschlüsse über den Haushalt von 
Friedenssicherungseinsl!tzen rOckwirkend zu fassen; 

8. ersucht den Generalsekretär, alle Mög1ichkeiten zur 
Sicberstellung der umgehenden Kostenerstattung an die 
truppenstellenden Länder zu sondieren; 

9. beschließt, ftJr die Aufrechterhaltung der Hilfsmission 
wllhrend des Zeitraums vom 5. Oktober 1993 bis 4. April 
1994 auf dem in ihrem Beschluß 48/479 genannten Sonder
konto den gemliß diesem Beschluß genehmigten und anteil
milßig aufgeteilten Betrag von 45.826.700 US-Dollar brutto 
(45.317.600 Dollar netto) bereitzustellen, worin der vom 
Beratenden Ausschuß zuvor genehmigte Betrag von 4,6 Mil
.lionen Dollar eingeschlossen ist; 

10. beschließt tlI4Perdem, was die Zeit nach dem 4. April 
1994 betrifft, den Generalsekretär zu erml!cbtigen, ftJr den 
Zeitraum vom 5. April bis 31. Oktober 1994 im Zusammen
hang mit der Aufrechterhaltung der Hi1fsmission und 
vorbehaltlich eines Beschlusses des Sicherheitsrats, das 
Mandat der Hilfsmission über den 4. April binsus zu 
verlängern, Verpftichtongen bis zu einem Höchstbetrng von 
monat1ich 9.082.600 Dollar brutto einzugehen, wobei dieser 
Betrag auf die Mitgliedstaate" entsprechend der Zusammen
. setzung der Gruppen aufzuteilen ist, die in den Ziffern 3 und 
4 der Versammlungsresolution 43/232 vom 1. Mllrz 1989 
festgelegt und von der Versammlung in ihren Resolutio
nen 44/192 B vom 21. Dezember 1989,451269 vom 27. Au
gust 1991,46/198 A vom 20. Dezember 1991 und 471218 A 
vom 23. Dezember 1992 und in ihrem Beschluß 48/472 A 
vom 23. Dezember 1993 gelindert worden ist, und dabei die 
in den Versammlungsresolutionen 46/221 A vom 20. Dezem
ber 1991 und 48/223 A vom 23. Dezember 1993 und in 
Versammlungsbeschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 
. festgelegte Beittagstabelle ftJr die Jahre 1992, 1993 und 1994 
zu berücksichtigen; 

11. beschlIeßtferner, daß der Betrag von 5.293.300 Dollar 
brutto (5.160.400 Dollar netto), der Saldo der anteiligen 
Beiträge nach Beschluß 48/479 der Generalversammlung, auf 
die veranlngten Beiträge der Mitgliedstaaten ftJr die Auf
rechterhaltung der Hi1fsmission über den 4. April 1994 
hinaus anzurechnen ist; 

12. ersucht den Generalsekretär, den Haushaltsvollzugs
'bericht ftJr den am 4. April 1994 endenden Mandatszeitraum 
und im Falle einer Mandatsverllingerung durch den Sicher
heitsrat die Haushaltsvoranschllige filr den neuen Mandats
zeitraum spätestens bis zum 31. August 1994 vorzulegen; 

13. bittet um freiwillige Beiträge filr die Hi!fsmission in 
Form von Barzahlungen sowie in Form von filr den General
sekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf entsprechend dem VOn der Versammlung in 
ihren Resolutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

14. beschließt, den Punkt "F'manzierung der Hllfsmission 
der Vereimen Nationen in Ruanda" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

92. Plenarsllz.ung 
5. AprU 1994 

48125'0. FInanzIerung der MJssinn der Vereinten Natio
nen für das Referendnm In West9ahara 

A 

Die Generalversamml/Ulg, 

noch Behandl/Ulg des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen filr das 
Referendum in westsahnra" und des entsprechenden Be
richts des Beratenden Ausschusses filr Verwaltungs- und 
HaushaltsfragenSB, 

eingedenk der Resolution 690 (1991) des Sicherheitsrats 
vom 29. April 1991, mit der der Rat die Mission eingerichtet 
hat, und der danach verabschiedeten Resolutionen des Rates, 
namentlich die Resolutionen 72S (1991) vom 31. Dezember 
1991, 809 (1993) vom 2. Mllrz 1993 und 907 (1994) vom 
29. Mllrz 1994, 

unter Hinweis auf ihre Beschlüsse 47/451 A vom 22. De
zember 1992,47/451 B vom 8. April 1993, 47/451 C vom 
14. September 1993 und 48/467 vom 23. Dezember 1993 
über die Finanzierung der Mission, 

erneut erklllrend, daß es sich bei den Kosten der Mission 
um Ausgaben der Organisation bnndelt, die gemliß Artikel 
17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstsaten zu trogen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben filr die Mission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter BerUcksichtig/Uig derTatsacbe, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtscbaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der 
Generalversammlung vom 27.1uni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die stIindige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, ftJr die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Fmanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemiIß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. nimmt Kenntnis von dem Stsnd der Beitrlige filr die 
Missinn der Vereinten Nationen filr das Referendum in 
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Westsabara per 24. März 1994, einschließlich der aus
stehenden Beiträge in Höhe von 20.366.381 US-Dollar; 

2. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der Fmanz1age in bezug auf friedensichemde Tätigkei
ten infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch 
die Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Bei
tragsrUckständen, 

3. bekrliftigt ihre Resolution 48/227 vom 23. Dezember 
1993 und betont, daß das Sekretariat die Hausha1tsdokumen
te fristgerecht vorzulegen hat, um der Generalversammlung 
die ordnungsgemäße und eingehende Prüfung und Genehmi
gung der Haushalte vor ihrem Vollzug zu ermöglichen; 

4. stellt mit Genugtuung fest, daß das Sekretariat 
bestimmte Versammlungsresolutionen, in denen es um die 
Gestaltung der Haushaltsdokumente im Zusammenhaog mit 
Friedenssicherungseinsätzen geht, besser befolgt; 

5. bekrllftigt die Wichtigkeit der Rolle, die der Beratende 
Ausschuß flIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen als beraten
des Organ der Versammlung im Haushaltsprozeß spielt; 

6. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Bemerkungen und Empfehlungen in dem 
Bericht des Berntenden Ausschusses an; 

7. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veran1assen, um sicherzustellen, daß die Mission so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird, und insbesondere 
die Spar-, Fmanz- und Effizienzsteigerungsmaßna1unen, die 
im Laufe der wiederaufgenommenen achtundvierzigsten 
Tagung, spätestens aber am 1. Mai 1994 gebilligt werden 
sollen, in vollem Umfang durchzufllhren und im Zusammen
hang mit dem Haushaltsvo11zugsbericht flIr diesen Zeitraum 
Ober die Durchftlhrung der genannten Maßna1unen Bericht 
zu erstatten; 

8. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrUcklieh auf, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge 
umgehend und vollständig auf das Sonderkunto flIr die 
Mission der Vereinten Nationen flIr das Referendum in 
Westsabara eingezahlt werden; 

9. bekrtJftigt, daß der Umstand, daß Mitgliedstaaten ihre 
veranlagten Beiträge nicht umgehend und vollständig 
entrichten, und der Umstand, daß die Versamm1ung die 
Haushalte von Friedenssicherungseinsätzen bedauerlicher
weise ohne ausreichende Dokumentation prilfen und geneh
migen mußte, die Fähigkeit der Einsätze zur wirksamen 
Durchfilbrung ihrer Tätigkeit beeinträchtigt haben und nach 
wie vor beeinträchtigen; 

10. ersucht den Generalsekretär, alle Möglichkeiten zur 
Sieberstellung der umgehenden Kostenerstattung an die 
truppenstellenden Länder zu sondieren; 

11. nimmt Kenntnis von dem Betrag in Höhe von 
36.148.050 Dollar brutto (34.626.950 Dollar netto), der flIr 
die Aufrechterhaltung der Mission während des Zeitraums 
vom 1. Dezember 1992 bis 31. Dezember 1993 aufgewendet 
wurde; 

12. ermlichtigt den Genera1sekretär, flIr die Aufrechterha1-
tung der Mission während des Dreimonatszeitraums vom 
1. Januar bis 31. März 1994 Verpflichtungen bis zu einem 

Betrag von 9 Millionen Dollar brutto (8,4 Millionen Dollar 
netto) einzugehen, wohei dieser Betrag dem nicht ver
brauchten Rest der Mittelhewilligungen zu entnehmen ist; 

13. ermlichtigt den Generalsekretär außerdem, bis zur 
Prüfung seines Berichtes über die detaillierten finanziellen 
und verwaltungstechnischen Auswirkungen, die sich aus 
Resolution 907 (1994) des Sicherheitsrats ergeben, flIr die 
Aufrechterhaltung der Mission während des Zeitraums vom 
1. April bis 10. Mai 1994 Verpflichtungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 3,7 Millionen Dollar brutto pro Monat 
einzugehen, wohei dieser Betrag dem nicht verbrauchten 
Rest der Mittelbewilligungen zu entnehmen ist; 

14. ermlichtigt den Genera1sekretär ferner, flIr die Auf
rechterhaltung der Mission während des Zeitraums vom 
11. Mai bis 31. Juli 1994 mit vorheriger Zustimmung des 
Berntenden Ausschusses Verpflichtungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 3,7 Millionen Dollar brutto pro Monat 
einzugehen, wobei dieser Betrag dem nicht verbrauchten 
Rest der Mittelbewilligungen zu entnehmen ist; 

15. bittet den Generalsekretär, in Anbetracht der Resolu
tion 907 (1994) des Sicherheitsrats die Struktor des Fnh
rungspersonals der Mission auch weiterbin zu iiberprllfen, 
einschließlich einer l1berprlifung der Anstellungsbedingungen 
flIr den Sonderbeauftragten des Generalsekretärs, und der 
Versamm1ung auf ihrer wiederaufgenommenen achtundvier
zigsten Tagung dariiber Bericht zu erstatten; 

16. bittet um freiwillige Beiträge flIr die Mission in Form 
von Barzahlungen sowie in Form von flIr den Generalsekre
tär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend dem von der Versammlung in ihren 
Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 A 
vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 fest
gelegten Verfahren zu verwalten sind; 

17. beschlU:ßt, den Punkt "Finanzierung der Mission der 
Vereinten Nationen flIr das Referendum in Westsahara" auf 
der Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung zu 
belassen. 

B 

Die Generalversammlung, 

93. Plenarsilvmg 
14. April 1994 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs Ober 
die Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen flIr das 
Referendum in WestsabaraS9 und des entsprechenden Be
richts des Beratenden Ausschusses flIr Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen"', 

eingedenk der Resolution 690 (1991) des Sicherheitsrats 
vom 29. April 1991, mit der der Rat die Mission eingerichtet 
hat, und der danach verabscbiedeten Resolution des Rates, 
namentlich die Resolutionen 725 (1991) vom 31. Dezember 
1991, 809 (1993) vom 2. März 1993 und 907 (1994) vom 
29. März 1994, 

unter Hinweis auf ihre Beschlüsse 47/451 A vom 22. De
zember 1992, 47/451 B vom 8. April 1993, 47/451 C vom 
14. September 1993 und 48/467 vom 23. Dezember 1993 
sowie ihre Resolution 481250 A vom 14. April 1994 über die 
Fmanzierung der Mission, 
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erneut erkllirend, daß es sich bei den Kosten der Mission 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Artikel 
17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß dahin gehend, 
daß zur Deckung der Ausgaben fiIr die Mission ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berilcksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftllch 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftllch 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

emgedenk der sich aus Resolution 1874 (S-1V) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, fiIr die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Mission mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustutlen, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

I. nimmt Kenntnis von dem Stand der Beiträge fiIr die 
Mission der Vereinten Nationen fiIr das Referendum in 
Westsahara per 6. Juni 1994, einschließlich der ausstehenden 
Beiträge in Höhe von 20.366.361 US-Dollar; 

2. gibt Ihrer Besorgnis Ausdruck über die Verschlechte
rung der F'manzlage in bezug auf friedensichernde Tätigkei
ten infolge der verspäteten Entrichtung von Beiträgen durch 
die Mitgliedstaaten, insbesondere Mitgliedstaaten mit Bei
tragsrückständen, wodurch unter anderem die ErfilIIung des 

. Auftrags der Mission beeinträchtigt wird; 

3. schließt sich den im Bericht des Beratenden Aus
schusses fiIr Verwaltungs- und Haushaltsfragen enthaltenen 
Bemerkungen uod Empfehlungen an und gibt ihrer Besorg
nis darüber Ausdruck, daß einige der in Ziffer 6 des Berichts 
enthaltenen Bemerkungen und Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses nicht durchgefllhrt wurden; 

4. ersucht den Generalsekretär, binnen dreißig Tagen 
. nach der Annahme dieser Resolution über die volle Durch
filhrung der von der Generalversammlung in Resolution 
48/250 A genehmigten Empfehlungen des Beratenden Aus
schusses sowie. der in der vorliegenden Resolution geneh
migten Empfehlungen Bericht zu erstatten; 

5. ersucht den Generalsekretär aqßerdem, alles Erforder
liche zu veranlassen, um sicherzustellen, daß die Mission so 
effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

6. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrilckllch auf, alles zu 
tun, um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge 
umgehend und vollständig auf das Sonderkonto fiIr die 
Mission der Vereinten Nationen fiIr das Referendum in 
Westsahara eingezahlt werden; 

7. ennllchtigtden Generalsekretär, fiIr die Aufrechterhal
tung der Mission während des Zeitraums vom I. April bis 
3 I. Juli 1994 Vetplllchtungen bis zu einem Betrag von 
18.812.800 Dollar brutto (17.693.100 Dollar netto) ein-

zugehen, wobei dieser Betrag dem nicht verbranchten Rest 
der Mittelbewilligungen zu entoehmen ist; 

8. ennllchtigt den Generalsekretär außerdem, fiIr die 
Aufrechterhaltung der Mission während des Zeitraums vom 
I. August bis 30. September 1994 VerpIllchtungen bis zu 
einem Hllchstbetrag von 3,4 Millionen Dollar brutto pro 
Monat einzugehen, wobei dieser Betrag dem' nicht ver
brauchten Rest der MittelbeW1l1igungen zu entoehmen ist; 

9. bittet um freiwillige Beiträge fiIr die Mission in FC>I111 
von Barzahlungen sowie in FC>I111 von fiIr den Generalsekre
tär annehmbaren Dienst- und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechend dem von der Generalversammlung in 
ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezember 1988, 44/192 
A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 1991 
festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

10. beschließt, den Punkt "F'manzierung der Mission der 
Vereinten Nationen fiIr das Referendum in Westsahara" in 
die Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung auf
zunehmen. 

95. Plenarsitzung 
23. Juni 1994 

48/251. F1nanzIerong des Internationa1en Gerichts zur 
Verfolgnng der Verantwortlichen fiir die seit 
1991 Im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugo. 
slawlen begangenen schweren Verstöße gegen 
das humanitllre Völkerrecht 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 48/461 vom 23. Dezem
ber 1993, mit dem sie den Generalsekretär ermächtigt hat, 
fiIr das lnternationale GerIcht zur Verfolgung der Ver
antwortlichen fiIr die seit 1991im Hoheitsgebiet des ehema
ligen Jugoslawien begangenen schweren Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht fiIr die ersten sechs Monate des 
Jahres 1994 VetpIllchtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
5,6 Million US-Dollar einzugehen, 

nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs" und 
der entsprechenden Berichte des Bemtenden Ausschusses fiIr 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen62 und eingedenk des 
Schreibens des Präsidenten des lnternationalen GerIchts vom 
18. Februar 1994 an den Vorsitzenden des Fünften Aus
schusses", 

feststellend, daß die sichere und stabile F'manzierung des 
Internationalen Gerichts gewährleistet sein muß, damit es 
seine Rolle in vollem Umfang und wirksam erfüllen kann, 

unter BerUckslchtigung der von den Mitgliedstaaten im 
Fünften Ausschuß zum Ausdruck gebrachten Auffassungen, 

1. bekriiftlgt ihre Resolution 47/235 vom 14. September 
1993; 

2. schließt sich vorbehaltlich der Bestimmungen dieser 
Resolution den Schlußfolgerungen und Empfehlungen in den 
Berichten des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an; 

3. dankt den Regierungen, die freiwillige finanzielle 
Beiträge fiIr das lnternationale Gericht zur Verfolgung der 
Verantwortlichen fiIr die seit 1991 im Hoheitsgebiet des 




